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Verordnung über die Berufsausbildung zum 

Mechatroniker für Kältetechnik und zur Mechatronikerin für Kältetechnik 

 
KälteMechaAusbV 

 
Verordnung über die Berufsausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik/zur Mechatronikerin für Kälte- 

technik vom 20. Juli 2007 (BGBl. I S. 1493) 

 
 

Diese Rechtsverordnung ist eine Ausbildungsordnung im Sinne des § 4 des Berufsbildungsgesetzes und 
des § 25 der Handwerksordnung. Die Ausbildungsordnung und der damit abgestimmte, von der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland beschlossene Rahmenlehr- 
plan für die Berufsschule werden demnächst als Beilage im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

 
Eingangsformel 

Auf Grund des § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 5 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 
931), von denen § 4 Abs. 1 zuletzt durch Artikel 232 Nr. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 
2407) geändert worden ist, und auf Grund des § 25 Abs. 1 in Verbindung mit § 26 der Handwerksordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074, 2006 I S. 2095), von denen 
§ 25 Abs. 1 zuletzt durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) und § 26 
zuletzt durch Artikel 2 Nr. 4 des Gesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931) geändert worden sind, ver- 
ordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesministe- 
rium für Bildung und Forschung: 

 
§ 1 Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes 

Der Ausbildungsberuf Mechatroniker für Kältetechnik/Mechatronikerin für Kältetechnik wird 
1. nach § 4 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes und 
2. nach § 25 der Handwerksordnung zur Ausbildung für das Gewerbe Nummer 18, Kälteanlagenbauer, 

der Anlage A der Handwerksordnung staatlich anerkannt. 

 
§ 2 Dauer der Berufsausbildung 

Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. 

 
§ 3 Ausbildungsrahmenplan, Ausbildungsberufsbild 

(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan (Anlage) aufgeführ- 
ten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit). Eine von dem Ausbildungs- 
rahmenplan abweichende Organisation der Ausbildung ist insbesondere zulässig, soweit betriebsprakti- 
sche Besonderheiten die Abweichung erfordern. 

 

(2) Die Berufsausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik/zur Mechatronikerin für Kältetechnik glie- 
dert sich wie folgt (Ausbildungsberufsbild): 
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Abschnitt A 
Berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten: 
1. Fügen von Bauteilen und Baugruppen, 
2. Installieren von elektrotechnischen und elektronischen Anlagenteilen, Mess-, Steuerungs- und Rege- 

lungstechnik, einschließlich der Funktions- und Sicherheitsprüfung, 
3. Montieren, Inbetriebnehmen und Demontieren von Anlagen, Systemen und Komponenten der Kälte- 

und Klimatechnik, 
4. Durchführen von Dämm-, Korrosionsschutz- und Brandschutzmaßnahmen, 
5. Instandhalten von Betriebsmitteln; Transportieren von Bauteilen, Baugruppen und Anlagen, 
6. Warten und Instandsetzen von Anlagen und Systemen der Kälte- und Klimatechnik, 
7. Wiederverwenden und Entsorgen von Kältemitteln, Kühlmitteln und Kältemaschinenölen, 
8. Optimieren von Kälte- und Klimaanlagen aus ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten; 

 

Abschnitt B 
Integrative Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten: 
1. betriebliche, technische und kundenorientierte Kommunikation, 
2. Planen und Steuern von Arbeitsabläufen, 
3. Prüfen und Messen, 
4. Qualitätsmanagement, 
5. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 
6. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 
7. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 
8. Umweltschutz. 

 
§ 4 Durchführung der Berufsausbildung 

(1) Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sollen so vermittelt wer- 
den, dass die Auszubildenden zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit im Sinne von § 1 Abs. 
3 des Berufsbildungsgesetzes befähigt werden, die insbesondere selbstständiges Planen, Durchführen und 
Kontrollieren einschließt. Diese Befähigung ist auch in den Prüfungen nach den §§ 6 und 7 nachzuweisen. 

 

(2) Die Ausbildenden haben unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplans für die Auszubildenden 
einen Ausbildungsplan zu erstellen. 

 

(3) Die Auszubildenden haben einen schriftlichen Ausbildungsnachweis zu führen. Ihnen ist Gelegenheit 
zu geben, den schriftlichen Ausbildungsnachweis während der Ausbildungszeit zu führen. Die Ausbilden- 
den haben den schriftlichen Ausbildungsnachweis regelmäßig durchzusehen. 

 
§ 5 Abschlussprüfung/Gesellenprüfung 

(1) Die Abschlussprüfung/Gesellenprüfung besteht aus den beiden zeitlich auseinanderfallenden Teilen 1 
und 2. Durch die Abschlussprüfung/Gesellenprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling die berufliche Hand- 
lungsfähigkeit erworben hat. In der Abschlussprüfung/Gesellenprüfung soll der Prüfling nachweisen, dass 
er die dafür erforderlichen beruflichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendigen beruflichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht zu vermittelnden, für die Berufsausbildung 
wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. Die Ausbildungsordnung ist zugrunde zu legen. Dabei sollen Qualifika- 
tionen, die bereits Gegenstand von Teil 1 der Abschlussprüfung/Gesellenprüfung waren, in Teil 2 der Ab- 
schlussprüfung/Gesellenprüfung nur insoweit einbezogen werden, als es für die Feststellung der Berufsbe- 
fähigung erforderlich ist. 

 

(2) Bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses wird Teil 1 der Abschlussprüfung/Gesellenprüfung mit 30 
Prozent, Teil 2 der Abschlussprüfung/Gesellenprüfung mit 70 Prozent gewichtet. 
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§ 6 Teil 1 der Abschlussprüfung/Gesellenprüfung 

(1) Teil 1 der Abschlussprüfung/Gesellenprüfung soll zum Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden. 
 

(2) Teil 1 der Abschlussprüfung/Gesellenprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage für die ersten drei 
Ausbildungshalbjahre aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufs- 
schulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist. 

 
(3) Teil 1 der Abschlussprüfung/Gesellenprüfung besteht aus dem Prüfungsbereich Arbeitsauftrag. Hierfür 
bestehen folgende Vorgaben: 

 

1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er 
a) technische Unterlagen nutzen, Arbeitsschritte planen, Messungen durchführen und protokollie- 

ren, Material und Werkzeuge disponieren, 
b) Material manuell und maschinell bearbeiten, umformen, fügen und montieren, 
c) Komponenten montieren, verdrahten, anschließen, einstellen und prüfen, 
d) die Auftragsdurchführung dokumentieren, Prüfprotokolle ausfüllen sowie 
e) Maßnahmen zur Arbeitssicherheit, zum Umweltschutz und zur Wirtschaftlichkeit berücksichtigen 
kann; diese Anforderungen sollen an einem Bauteil oder einer Baugruppe aus der Kälte- oder Klima- 
technik nachgewiesen werden; 

2. der Prüfling soll eine Arbeitsaufgabe durchführen, die einem Kundenauftrag entspricht, ein darauf 
bezogenes situatives Fachgespräch führen und schriftliche Aufgabenstellungen bearbeiten, die sich 
inhaltlich auf die Arbeitsaufgabe beziehen; 

3. die Prüfungszeit beträgt fünf bis sieben Stunden; innerhalb dieser Zeit soll das situative Fachgespräch 
in höchstens 15 Minuten und die Bearbeitung der schriftlichen Aufgabenstellungen in höchstens 60 
Minuten durchgeführt werden. 

 
§ 7 Teil 2 der Abschlussprüfung/Gesellenprüfung 

(1) Teil 2 der Abschlussprüfung/Gesellenprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage aufgeführten Fertig- 
keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, 
soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist. 

 

(2) Teil 2 der Abschlussprüfung/Gesellenprüfung besteht aus den Prüfungsbereichen: 
1. Kundenauftrag, 
2. Kälte- und Klimatechnik, 
3. Wirtschafts- und Sozialkunde. 

 
(3) Für den Prüfungsbereich Kundenauftrag bestehen folgende Vorgaben: 
1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er 

a) Arbeitsabläufe und Teilaufgaben unter Beachtung wirtschaftlicher, technischer, organisatorischer 
und zeitlicher Vorgaben selbstständig planen, 

b) Aufträge durchführen, Anlagen, Systeme oder Baugruppen auf Funktion und Sicherheit prüfen, 
c) Arbeitsergebnisse bewerten, 
d) Steuerungs- und Regelungsparameter einstellen sowie systematische Fehler- und Störungssuche 

durchführen sowie 
e) Anlagen, Systeme oder Baugruppen dem Kunden übergeben, Fachauskünfte erteilen, Kunden 

einweisen und Abnahmeprotokolle anfertigen 
kann; 

2. dem Prüfungsbereich sind folgende Tätigkeiten zugrunde zu legen: 
a) das Montieren und Inbetriebnehmen einer Anlage, eines Systems oder einer Baugruppe der Käl- 

te- oder Klimatechnik und 
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b) das Feststellen, Beheben und Dokumentieren von Fehlern und Störungen in Anlagen oder Anla- 
genteilen der Kälte- oder Klimatechnik; 

3. der Prüfling soll zwei Arbeitsaufgaben, die einem Kundenauftrag entsprechen, ausführen und mit 
praxisüblichen Unterlagen dokumentieren sowie bei einer Arbeitsaufgabe oder bei beiden Arbeitsauf- 
gaben ein fallbezogenes Fachgespräch führen; durch das Fachgespräch soll der Prüfling zeigen, dass 
er fachbezogene Probleme und deren Lösungen darstellen, die für die Arbeitsaufgaben wesentlichen 
fachlichen Hintergründe aufzeigen sowie die Vorgehensweise bei der Durchführung begründen kann; 
dabei ist die Arbeitsaufgabe nach Nummer 2 Buchstabe a einschließlich Dokumentation mit 40 Pro- 
zent, die Arbeitsaufgabe nach Nummer 2 Buchstabe b einschließlich Dokumentation mit 30 Prozent 
und das fallbezogene Fachgespräch mit 30 Prozent zu gewichten; 

4. die Prüfungszeit beträgt höchstens zehn Stunden; innerhalb dieser Zeit soll das fallbezogene Fachge- 
spräch in höchstens 20 Minuten durchgeführt werden. 

 

(4) Im Prüfungsbereich Kälte- und Klimatechnik bestehen folgende Vorgaben: 
1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er Wirkungen elektrischer Größen und der Elektronik sowie ther- 

modynamische Prozesse berücksichtigen, Analysen an mechatronischen Systemen durchführen, Feh- 
ler systematisch eingrenzen und deren Ursachen feststellen, Folgen abschätzen und Maßnahmen zur 
Beseitigung darlegen sowie Gesichtspunkte der Sicherheit, der Wirtschaftlichkeit und des Umwelt- 
schutzes berücksichtigen kann; 

2. dem Prüfungsbereich sind folgende Tätigkeiten zugrunde zu legen: 
Anfertigen eines Arbeitsplanes zur Montage mit Inbetriebnahme oder zur Optimierung mit Inbetrieb- 
nahme einer kälte- und klimatechnischen Anlage oder Baugruppe und Beschreiben der Vorgehens- 
weise zur vorbeugenden Instandhaltung und zur systematischen Eingrenzung von Fehlern an kälte- 
und klimatechnischen Anlagen; die Prüfung soll fachliche Probleme mit verknüpften informations- 
technischen, technologischen und mathematischen Sachverhalten enthalten; 

3. der Prüfling soll fallorientierte Aufgaben schriftlich bearbeiten; 
4. die Prüfungszeit beträgt 240 Minuten. 

 

(5) Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde bestehen folgende Vorgaben: 
1. Der Prüfling soll nachweisen, dass er allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammen- 

hänge der Berufs- und Arbeitswelt darstellen und beurteilen kann; 
2. der Prüfling soll fallorientierte Aufgaben schriftlich bearbeiten; 
3. die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten. 

 
(6) Die einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten: 
1. Prüfungsbereich Kundenauftrag 35 Prozent 
2. Prüfungsbereich Kälte- und Klimatechnik 25 Prozent 
3. Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 10 Prozent. 

 
(7) Die Abschlussprüfung/Gesellenprüfung ist bestanden, wenn die Leistungen 
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens ausreichend, 
2. im Prüfungsbereich Kundenauftrag mit mindestens ausreichend, 
3. im Ergebnis von Teil 2 der Abschlussprüfung/Gesellenprüfung mit mindestens ausreichend und 
4. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit ungenügend 
bewertet worden ist. 

 

(8) Auf Antrag des Prüflings ist die Prüfung in einem der in Teil 2 der Abschlussprüfung/Gesellenprüfung 
mit schlechter als ausreichend bewerteten Prüfungsbereiche, in denen Prüfungsleistungen mit eigener 
Anforderung und Gewichtung schriftlich zu erbringen sind, durch eine mündliche Prüfung von etwa 15 
Minuten zu ergänzen, wenn dies für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. Bei der Ermitt- 
lung des Ergebnisses für diesen Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis und das Ergebnis der mündli- 
chen Ergänzungsprüfung im Verhältnis von 2 : 1 zu gewichten. 
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§ 8 Bestehende Berufsausbildungsverhältnisse 

Berufsausbildungsverhältnisse, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung bestehen, können unter Anrech- 
nung der bisher zurückgelegten Ausbildungszeit nach den Vorschriften dieser Verordnung fortgesetzt 
werden, wenn die Vertragsparteien dies vereinbaren und noch keine Zwischenprüfung abgelegt worden 
ist. 

 
§ 9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2007 in Kraft. 


